
Amt für soziale Leistungen (Rentenangelegenheiten), Poststraße 40, 1. OG, 66482 Zweibrücken 

Frau Kerth, Zimmer 101, Tel.: 06332/871-305; Frau Riedel, Zimmer 109, Tel.: 06332/871-304 

 

Termin: _______________________________ 
 

Unterlagen Waisenrente 

 

 Sterbeurkunde 

 

 Rentenversicherungsnummer und Rententräger des Verstorbenen 

 

 Gültiger Personalausweis/Reisepass Waise 

 

 Bankverbindung (IBAN)  

 

 Ggf. Vollmacht (falls Antragsteller nicht selbst erscheinen kann) und 

Personalausweis/Reisepass des Bevollmächtigten 

 

 Geburtsurkunde Waise 

 

 Persönliche Steuer-Identifikationsnummer Waise 

 

 Krankenversicherungskarte: Wie war die Waise seit Geburt krankenversichert? 
 

Falls der Verstorbene noch keine Rente bezogen hat: Wie war der Verstorbene seit 1989 

krankenversichert? 

 

 Falls vorhanden: Rentenversicherungsnummer und Rententräger Waise 

 

 Bei volljährigen Waisen: Nachweise über Schulausbildung, Studium, Berufsausbildung, 

Freiwilligendienst 

 

 Falls Verstorbener noch keine Rente bezogen hat:  
 

Unterlagen zu Lücken im Versicherungsverlauf (z. B. Nachweise zu Beschäftigung / 

Berufsausbildung, Sozialleistungen, Geburtsurkunden weiterer Kinder) 

 

 Ggf. Unterlagen zu sonstigen Geldleistungen (z. B. Waisenleistung aus Betriebsrente, Pension 

oder Unfallversicherung, Sozialleistungen, Jugendhilfe, BAföG) 

 

 Ggf. Geburtsurkunde eines eigenen Kindes, sofern das 23. Lebensjahr der Waise vollendet ist 

oder demnächst vollendet wird  

 

 Ggf. Nachweise zur Schwerbehinderung 

 


